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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Soweit der Betriebsinhaber allgemein darauf verweist, dass eine exakte Feststellung der Futter=äche insbesondere im

Hinblick auf den Überschirmungsgrad anhand der ihm vorliegenden Unterlagen nur schwer möglich gewesen wäre

bzw. ein genaues Ergebnis nicht zu erzielen gewesen wäre und daher kein Verschulden im Sinne des Art. 68 der

Verordnung (EG) Nr. 796/2004 vorliege, kann ihm nicht gefolgt werden. Ausgehend von dem Grundsatz, dass den

Antragsteller die Verantwortung für die Richtigkeit der von ihm beantragten Flächenausmaße triCt, wäre es an ihm

gewesen, in Zweifelsfällen den Überschirmungsgrad selbst oder durch Beauftragte, allenfalls auch unter Beiziehung

von Sachverständigen zu ermitteln. Selbst wenn dies zu einem nachträglich zu korrigierenden Ergebnis geführt hätte,

wäre ein derartiges Bemühen im Zusammenhang mit dem von Art. 68 Abs. 1 der erwähnten Verordnung

angesprochenen Verschulden zu berücksichtigen gewesen.Soweit der Betriebsinhaber allgemein darauf verweist, dass

eine exakte Feststellung der Futter=äche insbesondere im Hinblick auf den Überschirmungsgrad anhand der ihm

vorliegenden Unterlagen nur schwer möglich gewesen wäre bzw. ein genaues Ergebnis nicht zu erzielen gewesen wäre

und daher kein Verschulden im Sinne des Artikel 68, der Verordnung (EG) Nr. 796/2004 vorliege, kann ihm nicht gefolgt

werden. Ausgehend von dem Grundsatz, dass den Antragsteller die Verantwortung für die Richtigkeit der von ihm

beantragten Flächenausmaße triCt, wäre es an ihm gewesen, in Zweifelsfällen den Überschirmungsgrad selbst oder

durch Beauftragte, allenfalls auch unter Beiziehung von Sachverständigen zu ermitteln. Selbst wenn dies zu einem

nachträglich zu korrigierenden Ergebnis geführt hätte, wäre ein derartiges Bemühen im Zusammenhang mit dem von

Artikel 68, Absatz eins, der erwähnten Verordnung angesprochenen Verschulden zu berücksichtigen gewesen.
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